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Bekanntmachungen der Stadt Eichstätt 

 
181 Verahren Pietenfeld II – Dorferneuerung und Flurneu-

ordnung Gemeinde Adelschlag, Landkreis Eichstätt 
Bekanntmachung der festgestellten Wertermittlungser-
gebnisse 

B e k a n n t m a c h u n g 

Der durch Sachverständige verstärkte Vorstand der Teilnehmer-
gemeinschaft hat die Ergebnisse der Wertermittlung am 14.09.2016 
festgestellt. Die Grundsätze der Wertermittlung sind in einer Vor-
standsniederschrift aufgeführt. Die festgestellten Ergebnisse der Wer-
termittlung sind außerdem in der Wertermittlungskarte, auf die sich 
diese Feststellung bezieht, dargestellt. Die Niederschrift über die 
Grundsätze der Wertermittlung und die Wertermittlungskarte, auf die 
sich diese Feststellung bezieht, liegen in der Zeit vom 10.10.2016 mit 
24.10.2016 in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Nas-
senfels während der Dienststunden zur Einsichtnahme für die Beteilig-
ten aus. 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Feststellung auch auf 
Änderungen und Ergänzungen der Wertermittlungsergebnisse bezieht, 
die seit der Erläuterung der Ergebnisse der Wertermittlung eingetreten 
sind. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen die festgestellten Ergebnisse der Wertermittlung aller 
Grundstücke, nicht nur der eigenen , kann innerhalb eines Monats 
nach dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung schriftlich 
oder zur Niederschrift bei dem Vorsitzenden des Vorstandes der Teil-
nehmergemeinschaft Pietenfeld II am Amt für Ländliche Entwicklung 
Schwaben, Dr.-Rothermel-Str. 12, 86381 Krumbach (Postanschrift: 
Postfach 11 63, 86369 Krumbach (Schwaben)), Widerspruch erhoben 
werden. Er kann auch elektronisch mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen unter der Adresse 
poststelle@ale-schw.bayern.de eingelegt werden. Die Frist wird auch 
durch Einlegung beim Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben, 
Dr.-Rothermel-Str. 12, 86381 Krumbach (Postanschrift: Postfach 11 
63, 86369 Krumbach (Schwaben)), gewahrt. Ist über den Widerspruch 
innerhalb einer Frist von sechs Monaten sachlich nicht entschieden 
worden, so kann Klage beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in 
München (Hausanschrift: Ludwigstr. 23, 80539 München - Briefan-
schrift: Postfach 34 01 48, 80098 München) schriftlich erhoben wer-

den. Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Teilnehmergemein-
schaft Pietenfeld II) und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

ein elektronisch eingelegter Widerspruch muss mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen 
sein. eine elektronische Widerspruchseinlegung ohne qualifizierte 
elektronische Signatur ist unzulässig.  

Gemäß der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr in 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit (E-Rechtsverkehrsverordnung Ver-
waltungsgerichte - ERVV VwG, Bayerisches Gesetz- und Verord-
nungsblatt Nr. 4/2016 S. 69 f.) kann seit dem 01.05.2016 beim Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof auf elektronischem Weg Klage erhoben 
werden. Weitere Hinweise finden sich auf der Internetpräsenz der 
bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit. 

 

Krumbach, 26.09.2016 

gez.Alexander M a y r, Baurat 

 
 

Bekanntmachungen anderer Behörden 

 
 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Pfaf-
fenhofen 

182 Allgemeinverfügung nach § 4 Abs. 5 Düngeverordnung; 
 Vollzug der Verordnung über die Anwendung von Dün-
 gemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und 
 Pflanzen hilfsmitteln nach den Grundsätzen der guten 
 fachlichen Praxis beim Düngen (Düngeverord nung –
 DüV) vom 5. März 2007 
 

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Pfaffenhofen 
– Sachgebiet L 3.2 – Fachzentrum Agrarökologie erlässt als zuständi-
ge Behörde (Art. 4 ZuVLFG) gemäß § 4 Abs. 5 Satz 2 Düngeverord-
nung folgende 

 

A n o r d n u n g 

Die Sperrfrist für die Ausbringung von Düngemitteln mit wesent-
lichen Gehalten an verfügbarem Stickstoff, ausgenommen Festmist 
ohne Geflügelkot, wird abweichend von § 4 Abs. 5 Satz 1 Düngever-
ordnung 

auf Grünlandflächen im Landkreis Eichstätt 

im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse im Grünland hin-
sichtlich der Verwertung von Nährstoffen aus flüssigen Wirtschafts-
düngern festgelegt auf die Zeit vom  

01. Dezember 2016 bis 15. Februar 2017 

Im Übrigen bleiben die Bestimmungen der Düngeverordnung un-
berührt. Dies gilt insbesondere für die Sperrfrist für Ackerflächen vom 

A M T S B L A T T  
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01. November bis 31. Januar, sowie das Verbot, Düngemittel mit 
wesentlichen Nährstoffgehalten an Stickstoff und Phosphat auf über-
schwemmten, wassergesättigten, gefrorenen oder durchgängig höher 
als 5 cm mit Schnee bedeckten Boden auszubringen. In der Zeit vom 
15. bis 30. November dürfen nicht mehr als 40kg Ammoniumstick-
stoff oder 80kg Gesamtstickstoff je ha Grünland aufgebracht werden. 

 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

- Sachgebiet L 3.2 - 

Fachzentrum Agrarökologie Boden 

Pfaffenhofen, den 29.09.2016 

I l m b e r g e r, LD 

 

 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Kindinger 
Gruppe 

183 Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckver-
bands zur Wasserversorgung der Kindinger Gruppe-
nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde 

I. 

Auf Grund der §§ 10 und 21 der Verbandssatzung und der Art. 34 
Abs. 2 Nr. 3 und Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunale 
Zusammenarbeit in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung 
hat der Zweckverband am 14.09.2016 folgende Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2016 beschlossen, die hiermit gemäß Art. 24 Abs. 1, 
Art. 40 Abs. 1 KommZG in Verbindung mit Art. 65 Abs. 3 GO be-
kanntgemacht wird: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wurde festgesetzt; 
er schließt 

 im Verwaltungshaushalt 

 in den Einnahmen und Ausgaben mit  500.400 € 

 

 und im Vermögenshaushalt 

 in den Einnahmen und Ausgaben mit  131.700 € 

ab.

    § 2 

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt 
werden nicht aufgenommen. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt. 

§ 4 

Umlagen werden nicht erhoben. 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 20.000 € festgesetzt. 

§ 6 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

§ 7 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2016 in Kraft. 

 

II. 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Tei-
le. 

III. 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen während des 
ganzen Jahres in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes in 85072 
Eichstätt, Ostenstraße 31 a, innerhalb der allgemeinen Geschäftsstun-
den zur Einsicht auf. 

 

Kinding, 7. Oktober 2016 

gez. B ö h m, Verbandsvorsitzende 

 


